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§31
Geltcndmachen von Ansprüchen 

aus der kombinierten Beförderung
(1) Entsteht einem Fahrgast bei der kombinierten Beför

derung ein Schaden, hat er die sich daraus ergebenden An
sprüche bei dem Verkehrsbetrieb geltend zu machen, der 
seine Pflichten verletzt hat.

(2) Sind mehrere an der kombinierten Beförderung betei
ligte Verkehrsbetriebe für eine Pflichtverletzung verantwort
lich oder ist der für die Pflichtverletzung verantwortliche 
Verkehrsbetrieb nicht feststellbar, sind die beteiligten Ver
kehrsbetriebe als Gesamtschuldner verantwortlich. Der Fahr
gast ist berechtigt, seine Ansprüche bei einem der Verkehrs
betriebe geltend zu machen, deren Leistungen er bei der kom
binierten Beförderung in Anspruch genommen hat.

Abschnitt IV

Bestimmungen für die Personen- und Gepäckbeförderung 
mit Personenkraftwagen im Taxiverkehr

§32
Beförderung mit Taxi, Beförderungsvertrag

(1) Beförderungsleistungen mit Taxi sind individuelle, 
nicht fahrplangebundene Beförderungen, bei denen der Fahr
gast den Zeitpunkt der Beförderung, das Beförderungsziel 
und den Beförderungsweg bestimmt. Wird der Beförderungs
weg nicht bestimmt, ist der kürzeste Weg zu wählen. Taxibe
förderungsleistungen werden grundsätzlich auf allen öffent
lichen Straßen durchgeführt.

(2) Auf Taxibeförderungsleistungen sind die Bestimmungen 
der Abschnitte I, II und VI anzuwenden, soweit in diesem 
Abschnitt keine speziellen Regelungen getroffen sind.

(3) Der Beförderungsvertrag kommt zustande, wenn der 
Fahrgast in ein als frei gekennzeichnetes Taxi einsteigt oder 
das Taxi schriftlich, fernmündlich oder mündlich bestellt und 
die Bestellung vom Verkehrsbetrieb oder Fahrer bestätigt 
wird. Eine Verpflichtung zur Durchführung von Fernfahrten 
besteht, wenn ihre Übernahme vom Verkehrsbetrieb oder 
Fahrer des Taxi bestätigt wurde.

(4) Der Verkehrsbetrieb oder Fahrer des Taxi ist berech
tigt, vom Fahrgast im Taxi nicht benötigte Sitzplätze ande-

' ren Fahrgästen zur Beförderung zum gleichen Beförderungs
ziel oder zu einem in der gleichen Richtung bzw. in der Nähe 
gelegenen, anderen Beförderungsziel zur Verfügung zu stel
len. Berechtigte Interessen des ersten Fahrgastes dürfen da
durch nicht beeinträchtigt werden.

(5) Der Fahrgast ist berechtigt, jederzeit vom Vertrag zu- 
„rückzutreten. Bereits vom Verkehrsbetrieb erbrachte Lei
stungen, die unmittelbar der Vorbereitung und Ausführung 
der bestellten Beförderung dienen, hat der Fahrgast-zu be
zahlen.

§33
Beförderungsentgelt

(1) Das Beförderungsentgelt ist grundsätzlich durch Fahr
preisanzeiger zu ermitteln. Der Verkehrsbetrieb ist verpflich
tet, dem Fahrgast auf Verlangen eine Quittung über das Be
förderungsentgelt und die wesentlichen Angaben über seine 
Berechnung (insbesondere Abfahrts- und Ankunftsort, ge
fahrene Kilometer und angewendeter Tarif) auszustellen. 
Kann das Beförderungsentgelt nicht durch Fahrpreisanzeiger 
ermittelt werden, ist der -Verkehrsbetrieb verpflichtet, in der 
Quittung auch den Kilometerstand des Taxi bei Beförderungs
beginn und am Beförderungsziel auszuweisen.

(2) Benutzen mehrere Fahrgäste im gegenseitigen Einver
nehmen gleichzeitig ein Taxi zur Beförderung zu unterschied
lichen Beförderungszielen, ist derjenige Fahrgast zur Ent
richtung des Beförderungsentgelts für die gesamte vom Taxi

zurückgelegte Beförderungsstrecke verpflichtet, der am letz
ten Zielort das Taxi verläßt. Die Aufteilung des Beförde
rungsentgelts untereinander haben die Fahrgäste ohne Mit
wirkung des Verkehrsbetriebes vorzunehmen. Auf Verlan
gen der Fahrgäste hat der Fahrer die Höhe des Beförderungs
entgelts für die jeweiligen Teilstrecken mitzuteilen.

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 finden keine Anwendung, 
wenn mehrere Fahrgäste unter den Voraussetzungen des § 32 
Abs. 4 auf Veranlassung des Verkehrsbetriebes oder des Fah
rers des Taxi gemeinsam ein Taxi benutzen. In diesen Fäl
len ist der Verkehrsbetrieb verpflichtet, das Beförderungs
entgelt angemessen auf die Fahrgäste aufzuteilen und zu er
heben. Soweit eine Quittung verlangt wird, sind in dieser 
auch die für die Aufteilung des Beförderungsentgelts maß
gebenden Angaben auszuweisen.

(4) Das Beförderungsentgelt ist vom Fahrgast nach Been
digung der Beförderung zu entrichten. Der Fahrer des Taxi 
kann bei Antritt der Beförderung eine angemessene Voraus
zahlung fordern. Wird dem nicht entsprochen, kann die Be
förderung abgelehnt werden.

(5) Soll ausnahmsweise das Beförderungsentgelt durch 
Rechnungslegung des Verkehrsbetriebes erhoben werden, ist 
der Fahrgast verpflichtet, dies bei der Bestellung des Taxi, 
spätestens jedoch dem Fahrer des Taxi vor Antritt der Be
förderung, mitzuteilen. Der Fahrer des Taxi ist berechtigt, 
vor Antritt der Beförderung die Aushändigung eines schrift
lichen Auftrages und die Einsichtnahme in den Personalaus
weis zu fordern. Bei Beendigung der Beförderung hat der 
Fahrgast die Durchführung und den Umfang der Beförde
rungsleistung unterschriftlich zu bestätigen.

§34
Unregelmäßigkeiten der Taxibeförderung

(1) Bei Ausfall des Taxi während der Anfahrt zum Fahr
gast ist der Verkehrsbetrieb verpflichtet, für Ersatzbeför
derung durch ein anderes Taxi zu sorgen, es sei denn, die An
fahrt ist dem Verkehrsbetrieb wegen unabwendbarer Ereig
nisse nicht möglich.

(2) Wird die Beförderung des Fahrgastes auf Grund von 
Umständen unterbrochen oder abgebrochen, für die der Ver
kehrsbetrieb nicht verantwortlich ist, ist der Fahrgast ver
pflichtet, die erbrachte Teilbeförderungsleistung zu bezah
len.

(3) Ist der Verkehrsbetrieb für die Umstände, die zur Un
terbrechung oder zum Abbruch der Beförderung führen, ver
antwortlich, ist der Fahrgast berechtigt,

a) von der weiteren Beförderung unter Entrichtung des Be
förderungsentgelts für die zurückgelegte Beförderungs
strecke zurückzutreten oder

b) vom Verkehrsbetrieb den Nachweis einer. Ersatzbeför
derungsmöglichkeit — auch durch ein öffentliches Be
förderungsmittel — zu fordern, die die Erreichung des 
Beförderungszieles in zumutbarer Weise und innerhalb 
angemessener Frist gewährleistet. Entspricht der Ver
kehrsbetrieb dieser Forderung, ist der Fahrgast zur Ent
richtung des Beförderungsentgelts für die zurückgelegte 
Beförderungsstrecke verpflichtet. Weist der Verkehrs
betrieb eine zumutbare Ersatzbeförderungsmöglichkeit 
nicht nach oder gewährleistet sie nicht das Erreichen 
des Beförderungszieles • innerhalb angemessener Frist, 
ist der Fahrgast zur Entrichtung des Beförderungsent
gelts für die zurückgelegte Beförderungsstrecke nicht 
verpflichtet.

Ansprüche aus § 26 Absätze 2 und 3 werden hiervon nicht 
berührt.

(4) Entrichtet der Fahrgast unter den Voraussetzungen des 
Abs. 3 Buchst, b kein Beförderungsentgelt, ist er verpflich
tet, den Abbruch der Beförderung bzw. deren Umfang so-' 
wie die ihm nachgewiesene Ersatzbeförderungsmöglichkeit 
dem Fahrer des Taxi zum Zweck einer etwa notwendigen


